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1. Wind-Vorrangflächen des 3. Entwurfs der Regionalplanung 
 

2. Bewertung einiger Kriterien der Landesplanung zur 
Flächenauswahl und Hinweise für Einwendungs- und 
Beteiligungsmöglichkeiten 
 

3. Faktenlage zu aktuellen Behauptungen von Politik und 
Windlobby 
 

 

Themen des Vortrags 



Windvorranggebiete SH (Planungsstand Dez. 2019) 

 339 Windvorranggebiete (Dez. 2019): 
31805 ha = 2,02 % der Landesfläche 



3. Entwurf Regionalplanung Windenergie (Ostholstein) 

 36 Vorranggebiete in OH (Dez. 2019): 
2997 ha = 2,2 % der Kreisfläche 

 Alte Regionalplanung von 2012: 
36 Windeignungsgebiete mit 
3860 ha = 2,8 % der Kreisfläche 



Windeignungsgebiete im 
Nordkreis OH bis 2015 



Windeignungsgebiete im 
Nordkreis OH 2.Entwurf 
Regionalplan 2018 



Windeignungsgebiete im 
Nordkreis OH 3.Entwurf 
Regionalplan 2019 



Windeignungsgebiete 2012 Windvorranggebiete 2019 

 Verkleinerung der Vorranggebiete vor allem durch höhere Mindestabstände 

300/500 m 400/800/1000 m 



Regionalplanung Windenergie im Nordkreis OH (Dez. 2019) 

 Ca. 45 % der Anlagen im Nordkreis stehen  
weiterhin außerhalb der Vorranggebiete 

 Diese haben Bestandsschutz, werden aber 
ab 2021 ihre technische Lebensdauer 
erreichen 



Alle Informationen einsehbar im Beteiligungsportal der Landesplanung 

 Online-Auslegung der Planunterlagen unter https://bolapla-sh.de/ 

 Einwendungen bis zum 13.März 2020 möglich 



Im BoLaPla zu jedem Vorranggebiet Datenblätter verfügbar 



Im BoLaPla zu jedem Vorranggebiet Datenblätter verfügbar 



Öffentliche, kostenfreie Zugänge:  www.windenergie-planung.de 
Unter „Vorträge“ wird auch diese Präsentation verfügbar sein 

Online-Informationssystem zur Windenergie in SH 

Datenquellen: Landesplanung, 
LLUR, Bundesnetzagentur,  
eigene Erhebungen 

http://www.windenergie-planung.de/
http://www.windenergie-planung.de/
http://www.windenergie-planung.de/


Stellungnahmen zum 2. Entwurf in den Synopsen 

https://www.schleswig-
holstein.de/DE/Schwerpunkte/Windenergieflaechen/_documents/beteiligung.html 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Windenergieflaechen/_documents/beteiligung.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Windenergieflaechen/_documents/beteiligung.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Windenergieflaechen/_documents/beteiligung.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Windenergieflaechen/_documents/beteiligung.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Windenergieflaechen/_documents/beteiligung.html


Stellungnahmen zum 2. Entwurf in den Synopsen 
(mehr als 5000) 

 Erwiderungen/Begründungen der Landesplanung durchgehend schematisch mit 
Textbausteinen aus den Abwägungsentscheidungen 



Versprechungen im Landtagswahlkampf 2017 



Trick der Landesregierung schnell entlarvt 



Auswirkungen der 1000 m Abstandserhöhung des 3. Entwurfs Regionalplanung in OH 

 Nur 7 der 36 Vorranggebiete in 
OH haben von 1000 m 
Abständen zur Wohnbebauung 
profitiert 

 Ursache: Abstandserhöhung 
nur bei bisher unbebauten 
Flächen 

 Die meisten Flächen in OH sind 
bereits bebaut 

 



• Politisches Ziel: 10 GW installierte Leistung an 
Windkraftanlagen  
 

• Laut Landesregierung sind dafür 2 % der Landesfläche 
erforderlich (entspricht jahrelanger Forderung des 
Bundesverbands Windenergie) 
 

2. Kriterien der Landesplanung zur Auswahl der 
Vorrangflächen 

Grundlegende Kritik an der Planung: 
Strommengenziel ist willkürlich gewählt 
Auch die Flächen lassen sich viel effizienter nutzen 



Gesamträumliches Plankonzept 

 Allein bei Berücksichtigung dieser 
Anlagen könnten 0,2 % der 
Landesfläche eingespart werden! 

401 Anlagen mit 954 MW, 
Inbetriebnahme 2009 - 2019 



Gesamträumliches Plankonzept 

 Bei Berücksichtigung einer modernen Referenzanlage 
könnten weitere 0,5 % Landesfläche eingespart werden! 

 „Die Landesplanungsbehörde geht weiterhin davon aus, dass die 
Referenzanlage mit 3,2 MW und 150 m Höhe auch zukünftig in 
Schleswig-Holstein vorrangig errichtet wird, da hier sehr gute 
Windverhältnisse herrschen und dieser Anlagentyp hinsichtlich des 
Ertrags wirtschaftlich ist“ 
 
 

 Genehmigungsanträge ab Juli 2019 in SH belegen aber eine 
durchschnittliche Anlagenleistung von 4,5 MW mit 182 m Höhe !! 

(Quelle: Lübecker Nachrichten) 



Vestas V47 

(47 m Rotord.) 

Enercon E-101  
(100 m Rotord.) 

8012 qm 

1735 qm 

13273 qm 

GE 3.8-130  
(130 m Rotord.) 

Anlagenvergleich 

Riepsdorf alt 

In Koselau genehmigt 
In Grube geplant 



GE 5.5-158  
(158 m Rotordurchmesser,  
200m hoch, Rotorfläche 19606 qm) 

Aktuell geplante Anlagen in Süsel 





Natur-und Landschaftsschutz im 3. Entwurf 

Naturschutzkriterien wurden weiter aufgeweicht: 
 
 

 3000 m um Seeadlerbrutplätze kein Tabukriterium mehr 

 Wiesenvogelbrutgebiete kein Tabukriterium mehr 

 

 Rotmilanbrutplätze:  
Freihaltebereich fast immer von 1500 auf 1000 m verringert 

 

 Weißstorchbrutplätze:  
Freihaltebereich fast immer von 1000 auf 750 m verringert 

 

 
 

„Der naturverträgliche Windkraftausbau in SH ist gescheitert. Diese 
Landesregierung ist offensichtlich unfähig, eine naturverträgliche 
Energiewende zu gestalten. Statt auf ein paar Windenergieanlagen zu 
verzichten, sollen nun in einigen Regionen des Landes die Windräder 
auf Kosten der Natur in den letzten Winkel hineingepresst werden.“  
 

(NABU am 27.8.2018) 



Beispiel: Missachtung des überregionalen Vogelzugs in Ostholstein 



Konfliktfeld Abwägungskriterien: Riegelbildung 

 Bei Umsetzung der Planung 
entstehen 4 Riegel im 
nördlichen Ostholstein! 

 Zugrichtung der Vögel direkt 
betroffen 



Konfliktfeld Abwägungskriterien: Riegelbildung 



110 ha 

121 ha 

101 ha 

35 ha 

21,5 ha 

Situation Regionalplanung Region Riepsdorf 

Nur Repowering 



Änderungen von 2. zum 3. Entwurf 

 Vorranggebiete um Riepsdorf 
deutlich vergrößert auf 7,6 % 
der Gemeindefläche 

Blaue Linien: Gebietsgrenzen aus 2. Entwurf 



 Der Ortsteil Koselau wurde als Außenbereich gewertet, obwohl 2019 
vom LLUR noch als unbeplanter Innenbereich eingestuft! 



 Der Ortsteil Grömitz-Cismarfelde wurde komplett als Außenbereich 
gewertet, obwohl zumindest für den südlichen Teil ein rechtsgültiger 
Bebauungsplan von 1963 vorliegt! 
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Bebauungsplan Cismarfelde 



 Neue Repoweringfläche südlich Altratjensdorf führt zu extremer unzulässiger 
Umzingelung durch WKA in den Ortsteilen Gosdorf und Riepsdorf! 

 Vorgehen der Landesplanung rechtlich angreifbar! 



Schutz der Menschen: Umzingelung 

Versprechen der Landesregierung: 
 
„Dabei wird vor allem das Kriterium der Umfassung von 
Siedlungsstrukturen stärker gewichtet und Flächen, die 
sehr nah zu Siedlungen stehen mit sehr hoher Priorität behandelt. So 
werden diese Umgebungsbereiche von Siedlungen spürbar von 
Vorrangflächen entlastet.“ (Koalitionsvertrag Jamaika) 
 
Was sagt die bisherige Rechtsprechung? 

 
Eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 (entspricht 
120 Grad) wird als zumutbar bewertet. Das Gesichtsfeld entspricht 
dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens. 
(OVG MAGDEBURG, Beschl. v. 16.03.2012) 



Zulässige Umzingelung von Vorranggebieten 

Quelle: Gutachten zur „Umfassung von 
Ortschaften durch Windenergieanlagen“, 
erstellt durch UmweltPlan 2013 für MV 



Umfassungskriterium wurde mit jedem Entwurf aufgeweicht 

 1. Entwurf 2016 

 2. Entwurf 2018 

 3. Entwurf 2018 



Ungleichbehandlung bei den Abständen 

 Abstandsregelungen in 
Planungsräumen widersprüchlich 

Holtsee, PR II Fehmarn, PR III 



Fläche nicht mehr 
ohne starke 
Nachtdrosselung 
nutzbar 

Keine Berücksichtigung des Schallimmissionsschutzes 



 Einwenden, dass Innenbereiche vorliegen 

Einwendungsmöglichkeit in Gruberhagen 



Ostermarkelsdorf-Nord 
(Splittersiedlung) 

Ostermarkelsdorf-Süd 
(Ortsteil) 

Ungleichbehandlung auf Fehmarn 

 Die Abgrenzung Ortsteil – Splittersiedlung ist in der Praxis oft umstritten 



Fazit 

Das wurde versprochen: 

 „Dabei sollen die weitgehende Akzeptanz in der Bevölkerung 
erhalten und die Flächen für diese umweltverträgliche 
Energiegewinnungsform natur- und landschaftsverträglich in 
Anspruch genommen werden“ 

 „Uns zeichnet aus, dass wir mit den Anwohnern Hand in Hand 
vorangehen“ (Umweltminister Albrecht in KN am 20.10.18) 

 

 

 

 
 



Das ist die Realität: 
 

 Nicht nur der naturverträgliche, sondern auch der 
menschenverträgliche Ausbau der Windenergie wird in 
Schleswig-Holstein scheitern! 
 

 Ohne Not verspielt die Landesregierung die letzte Akzeptanz 
der Betroffenen vor Ort, obwohl es genügend Alternativen 
gäbe, das energiepolitische Ziel zu erreichen. 
 

 Der Windkraftausbau gegen den Willen der Bürger wird 
scheitern oder eine massive Politikverdrossenheit auslösen. 

 

Fazit 



Wehren Sie sich und schreiben nochmals Einwendungen !! 



Flächen 3000 Meter um WKA, Zustand 2025/30 

 Zukünftig wird 53 % der 
Fläche von SH weniger als  
3 km von WKA entfernt sein! 



Die Anwohner im ganzen Land sind aufgebracht und frustriert!! 

Demonstration vor dem Landtag SH am 20.2.2020 



Zum Schluss endet man so: 



Faktenlage zu aktuellen Behauptungen von Politik 
und Windlobby 



Behauptung: 
Der Windkraftausbau ist 2019 zusammengebrochen 



Jahr Ziel Bund (MW) 

nach EEG 

Zubau tatsächlich  (MW) Saldo 

        

2015 2600 3666 1066 

2016 2600 4440 1840 

2017 2800 5498 2698 

2018 2800 2464 -336 

2019 2800 924 -1876 

    Summe Überschuss 3392 

Fakt: Der Ausbau ist weiterhin mehr als im Soll 

 Durchschnittlicher jährlicher Zubau seit 2015: 3800 MW ! 
 2019 auch 1107 MW offshore Windkraft und 3333 MW Solar 



Behauptung: Tieffrequenter Schall ist unhörbar und daher 
nicht gesundheitsschädlich für die Anwohner 



Fakt: Die Schilderungen von Betroffenen sind real 
und keine Hirngespinste 



Behauptung: 
Die Akzeptanz der Windenergie ist weiterhin sehr hoch 



Fakt: Seriöse Umfragen vor Ort ergeben ein 
ganz anderes Bild 





Behauptung: 
Windkraftanlagen haben keine Auswirkungen auf die 

Immobilienpreise in der Umgebung 



Fakt: Aktuelle Studien belegen den Wertverlust 
der Anwohner eindeutig 

Laut Studienergebnis verlieren ländliche Einfamilienhäuser im 
Umkreis von Windenergieanlagen zum Teil deutlich an Wert. „In 
absoluten Zahlen kann das einen Vermögensverlust für 
Hausbesitzer von mehreren zehntausend Euro bedeuten“, sagte 
RWI-Studienleiter Manuel Frondel der Zeitung 



Behauptung: 
Es gibt nicht genügend Genehmigungen von neuen 

Windkraftstandorten 

Situation in Schleswig-Holstein 



Fakt: Es gibt genügend Genehmigungen, die sich 
aber wegen zu hoher Renditeerwartungen nicht an 
den Ausschreibungen beteiligen 



Behauptung: 
Durch die bundesweiten Ausschreibungen werden die Kosten für 

die Windenergie immer günstiger 

Fakt: Wegen zu geringer Gebotsmenge bekommen die 
Betreiber ohne Risiko die Zuschläge zu Höchstpreisen bei 
den Ausschreibungen 



Behauptung: 
Zu viele Klagen von Anwohnern behindern den Windkraftausbau 

Fakt: Die meisten Klagen gegen Windkraftprojekte 
kommen von Umweltverbänden wegen unzureichender 
Natur- und Umweltschutzgutachten 



Behauptung: 
1000 Meter Abstand zu Wohngebäuden wäre das Ende des 

Windenergieausbaus in Deutschland 



Fakt: In vielen Bundesländern gelten bereits 1000 m 
Mindestabstand zu Wohngebäuden 



Behauptung: Der Windkraftausbau führt zu immer neuen 
Stromproduktionsrekorden 



Fakt: Die Anzahl der Stunden mit negativen Strompreisen 
für den Wegwerfstrom steigt immer weiter an 

Am letzten Sonntag  
23 Stunden negative 
Strompreise 



Fakt: Die Anzahl der Stunden mit negativen Strompreisen 
für den Wegwerfstrom steigt immer weiter an 



Behauptung: Durch den Netzausbau wird die Menge des 
Wegwerfstroms in SH sinken 

Fakt: Durch EU-Regelungen führt der Netzausbau in SH 
wohl zu noch mehr Abschaltungen im Bundesland 



74 Mio. € 

51 Mio. 48 Mio. 

140 Mio. € 

107 Mio. € 

39 Mio. 44 Mio. 

82 Mio. 
91 Mio. 

99 Mio. 

28 Mio. 

133 Mio. € 

108 Mio. € 

57 Mio. 

41 Mio. 

88 Mio. 

191 Mio. € 

Trendlinie 

Abgeregelte Strommengen und Entschädigungszahlungen in Schleswig-Holstein seit 2015 
(Quelle: Bundesnetzagentur) 

GWh 

Quartal 

 Die durch fehlende Netzkapazität abgeregelte Windstrommenge steigt in SH immer weiter an 

 Im 1. Quartal 2019 stiegen die Kosten dafür in SH auf einen Rekordwert von 2,1 Mio € pro Tag  



79% 
73% 68% 43% 

62% 

65% 

72% 

59% 

53% 

55% 

 61 % der seit 2010 durch Einspeisemanagement abgeregelten Strommenge in Deutschland 
entfällt allein auf Schleswig-Holstein! 

 Der relative Rückgang seit 2017 ist ausschließlich auf den wesentlich stärkeren Windkraftzubau in 
anderen Bundesländern (insbesondere Niedersachsen) zurückzuführen. 

Jährlich abgeregelte Strommengen in Deutschland und Anteil in Schleswig-Holstein seit 2010 
(Quelle: Bundesnetzagentur) 



Abgeregelte Strommengen seit 2010 und Entschädigungszahlungen seit 2015 in Schleswig-Holstein 
(Quelle: Bundesnetzagentur) 

313 Mio. € 

273 Mio. € 

351 Mio. € 

294 Mio. € 

191 Mio. € 

 Seit 2015 haben die Stromkunden in SH 1,4 Milliarden Euro für Phantomstrom bezahlt! 



Behauptung: SH erhält durch die Windenergie hohe 
Einnahmen aus anderen Bundesländern 

Fakt: Die Einnahmen der Windkraftbetreiber werden 
vor allem von den Stromkunden in SH bezahlt 



Fakt: Die Einnahmen der Windkraftbetreiber werden 
vor allem von den Stromkunden in SH bezahlt 



Behauptung: Die Windenergie ist bei stärkerem Zubau 
grundlastfähig 



Fakt: Die Übertragungsnetzbetreiber setzen für 
Wind weiterhin eine Nichtverfügbarkeit von 99 % an 


